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TAG DER KINDERBETREUUNG
Am 13. Mai 2024 sagen wir „Danke“
Der Tag der Kinderbetreuung fi ndet jährlich am Montag nach 
Muttertag statt. Der Aktionstag soll dazu beitragen, der außer-
familiären Kinderbetreuung in Deutschland den Stellenwert zu 
verleihen, der ihr zusteht.

In den letzten Jahren ist besonders deutlich geworden, wie 
wertvoll gute Kinderbetreuung ist. Die Arbeit mit den Kindern 
wird immer anspruchsvoller und der Fachkräftemangel ist 
enorm spürbar. In Zeiten wie diesen wird es noch einmal deut-
licher, wie wichtig die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas 
sind: Jeden Tag leisten sie großartige Arbeit mit den Jüngsten 
in unserer Gemeinde. Wir sind stolz darauf und freuen uns, dass 
wir in unseren Kitas so tolle, engagierte und verlässliche Fach-
kräfte haben.

Für ihren Einsatz möchte ich mich – auch im Namen der Ge-
meindeverwaltung und des Gemeinderates – herzlich bei allen 
Erzieher*innen und Kindertagespfl egepersonen bedanken!

Liebe Eltern, nutzen auch Sie diese Gelegenheit, den Betreu-
er*innen Ihrer Kinder „DANKE“ zu sagen!

Johannes Ackermann, Bürgermeister

Eröff nung des Sportparks wird verschoben!
Aufgrund der vielen Regentage kam es leider zu baulichen 
Verzögerungen beim Sportpark Buggingen. Daher wird die für 
Mittwoch, 8. Mai, geplante Eröff nung der Anlage auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben.

Auf die Räder, fertig, los!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in diesem Jahr nimmt Buggingen erstmals an der Aktion „Stadt-
radeln“ des Klima-Bündnis Baden-Württemberg teil. Das heißt, 
bei uns geht es ab dem 17. Juni um nachhaltige Mobilität, Be-
wegung, Klimaschutz und Teamgeist. Das Ziel ist, drei Wochen 
lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln 
– egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen 
oder in der Freizeit. Mitmachen können alle Personen, die in 
Buggingen wohnen, arbeiten oder in einem Verein aktiv sind.

Die geradelten Kilometer können entweder einem bestimmten 
Team, z.B. einem Verein, gutgeschrieben werden oder zählen in 
einer off enen Gruppe der Gemeinde Buggingen. Über die kos-
tenfreie STADTRADELN-App können die geradelten Strecken 
bequem getrackt werden, aber natürlich können Sie auch ohne 
Nutzung der App mitradeln und Ihre Kilometer manuell erfas-
sen. Unsere drei besten Einzel-Radler sowie das beste Team 
werden am Bugginger Fescht ausgezeichnet.

Melden Sie sich gleich an unter www.stadtradeln.de/bug-
gingen. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer 
Internetseite.

Ich freue mich auf möglichst viele Radelnde aus Buggingen!

Johannes Ackermann, Bürgermeister
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NOTRUF
» Polizei 110 

Polizeiposten Heitersheim  07634 506990

» Feuerwehr  112 
Freiwillige Feuerwehr Buggingen 07631 175665

» Rettungsdienst  112 
Krankentransporte  0761 19222 
DRK Service-Zentrale  07631 18050 
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg  0761 19240

» Gas/Strom  badenovaNETZE GmbH 08002 767767

» Wasser  Wassermeister 0171 2069863

» Straßenbeleuchtung EDNetze   0800 9218180

SO ERREICHEN SIE UNS IM RATHAUS
» Zentrale 07631 1803-0
» Ackermann, Johannes 1803-25 

Bürgermeister
» Bäumle, Sandra 1803-36 

Hauptamt, Standesamt
» Fütterer, Ralf 1803-33 

Bauamt
» Gyss, Santina 1803-28 

Rechnungsamt, Gemeindekasse
» Kowohl, Silke 1803-25 

Vorzimmer Bürgermeister
» Meyer, Birgit 1803-35 

Hauptamt, Öffentlichkeitsarbeit
» Otto, Ursula 1803-32 

Rechnungsamt, Steuerveranlagung
» Pfeiffer, Sonja 1803-23 

Hauptamt, Standesamt
» Schmidt, Susanne 1803-20 

Einwohnermeldeamt, Passamt, Soziales
» Speyer, Theo 1803-29 

Bauamt
» Terzic, Sascha 1803-22 

Rechnungsamt
» Vollmer, Beate 1803-24 

Bauamt, Breitband
» Waldmann, Aaron 1803-26 

Ordnungsamt, Friedhofsamt
» Wintermantel, Matthias 1803-27 

Rechnungsamt

» Telefax (Zentrale) 1803-39

WEITERE RUFNUMMERN
» Verein zur Unterstützung kranker Menschen  

Buggingen-Seefelden e.V., Jutta Lemke 07631 14941

» DRK Häuslicher Pflegedienst 07631 18050

» Sozialstation Markgräflerland e. V. 07631 17770

» Schulpsychologische Beratungsstelle 0761 595249400 
Schulamt Freiburg

» Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21872411

» „Nummer gegen Kummer“ für Jugendliche 0800 1110333

» DGB-Mobbinggruppe 07631 1836097

»  Telefonseelsorge Freiburg 0800 1110111

» Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 
Familienpflege  0761 8965451

» Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwald 07631 177740

» Pflegestützpunkt Bad Krozingen   0761 21872971 

NOTFALLDIENSTE
»  Ärztlicher Notfalldienst 

Sa, So und Feiertage 10:00 – 18:00 Uhr 116117

»  Kinderärztlicher Notfalldienst 116117

» Augenärztlicher Notfalldienst 116117

»  Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000

»  Tierärztlicher Bereitschaftsdienst  01805 843763

APOTHEKEN
Der Wechsel der Dienstbereitschaft erfolgt jeweils um 8:30 Uhr.

Donnerstag, 09.05.2024
Zollmatten-Apotheke
Poststr. 22, 79423 Heitersheim, Tel.: 07634 510511
 
Freitag, 10.05.2024
Malteser Apotheke
Im Stühlinger 16, 79423 Heitersheim, Tel.: 07634 2039
Rhein-Apotheke
Schlüsselstr. 4, 79395 Neuenburg, Tel.: 07631 7710
 
Samstag, 11.05.2024
Hebel-Apotheke
Werderstr. 31 a, 79379 Müllheim, Tel.: 07631 2253
Schneckental-Apotheke
Schwabenmatten 3, 79292 Pfaffenweiler, Tel.: 07664 600900
 
Sonntag, 12.05.2024
Katharina-Barbara-Apotheke
Hauptstr. 48, 79295 Sulzburg, Tel.: 07634 8228
Rhein-Apotheke
Schlüsselstr. 4, 79395 Neuenburg, Tel.: 07631 7710
 
Montag, 13.05.2024
Rats-Apotheke
Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 3790
 
Dienstag, 14.05.2024
Hardt-Apotheke
Schwarzwaldstr. 16 a, 79258 Hartheim, Tel.: 07633 13355
Markgrafen-Apotheke
Luisenstr. 2, 79410 Badenweiler, Tel.: 07632 376
 
Mittwoch, 15.05.2024
Apotheke am Bahnhof
Bahnhofstr. 6, 79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 4747

Telefonische Ansage der Apotheken-Notdienste
Festnetz: 0800 0022833 (gebührenfrei)
Mobiltelefon/SMS-Auskunft: 22833 (kostenpflichtig)

IMPRESSUM 
» Herausgeber: Gemeinde Buggingen  

Tel.: 07631 18030, Fax 07631 180339,  
gemeinde@buggingen.de, www.buggingen.de

» Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Johannes Ackermann

» Für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG 
Meßkircher Str. 45 , 78333 Stockach, Tel. 07771 931711,  
Fax 07771 931740, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de  
Homepage: www.primo-stockach.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
 

Gemeinde 
Buggingen 
 

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 

 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats und des 
Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 2024 
 

Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Buggingen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats und die Wahl des Kreistags - statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde Buggingen 
werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgermeis-
teramt Buggingen, Hauptstr. 31, 79426 Buggingen – Service-Bereich, Zimmer 0.11 - für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

 

2.2 Wahl des Kreistags  
 Personen, die ihr Wahlrecht  

für die Wahl des Kreistags –  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 

dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am 
Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis  verlassen hat 
oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestäti-
gung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Haupt-
wohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle 
in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er 
nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde 
haben wird.  

 

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 
(keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt/bei der Gemeindebehörde Buggingen. Hauptstr. 31, 79426 
Buggingen eingehen. 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt/die Gemeindebehörde 
Buggingen, Hauptstr. 31, 79426 Buggingen bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 (vgl. 
Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12.00 Uhr Uhr, beim Bürgermeisteramt/bei der Gemeindebehörde Buggin-
gen, Hauptstr. 31, 79426 Buggingen, Service-Bereich, Zimmer 0.11, Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen 
Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 

W
. K

oh
lh

am
m

er
 G

m
bH

   
   

(2
40

20
) 

D
eu

ts
ch

er
 G

em
ei

nd
ev

er
la

g 
G

m
bH

  
w

w
w

.k
oh

lh
am

m
er

.d
e 

08
/0

22
/4

50
7/

27
 



SEITE 4 | Donnerstag, 09. Mai 2024 

Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeis-
teramt eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des im Wahlschein angegebenen Gebiets  

 oder durch Briefwahl teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 für die Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19. Mai 2024 versäumt hat; 

 für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 
und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n  
 

 Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 
Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde bzw. des 
Bürgermeisteramtes gelangt ist 

. 
zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  

7. Juni 2024, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt Buggingen, Hauptstr. 31, 79426 Bug-
gingen – Service-Bereich, Zimmer 0.11 -mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag. 



 Donnerstag, 09. Mai 2024 | SEITE 5

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt 
für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahl-
scheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt selbst in Emp-
fang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen-
den (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von Deutschen Post unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von Deutschen Post unentgeltlich befördert. 

 Die Wahlbriefe  können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

Ort, Datum 

Buggingen, den 08. Mai 2024 
 

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt 

gez.: Ackermann, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 
 

Bekanntmachung
zur öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 13.05.2024 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Buggingen
 
Tagesordnung
Öffentlich
1. Sitzungsniederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
2. Bauanträge und Bauvoranfragen

2.1.   Bauantrag im vereinfachten Verfahren zur Errichtung eines Nebengebäudes mit einem Physiotherapieraum auf dem  
Flst.Nr. 167/9 der Gemarkung Buggingen, Im Meierhof

2.2.   Bauantrag im vereinfachten Verfahren zum Einbau einer Dachgaube in ein bestehendes Wohnhaus auf dem Flst.Nr. 7533  
der Gemarkung Seefelden, Hanfländerweg

2.3.   Bauantrag auf Umbau und Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses auf Flst.Nr. 3102/8 der Gemarkung Buggingen,  
Alemannenring

3. Mitteilungen und Anfragen
 
Zur Sitzung lade ich Sie herzlich ein.
 
gez. Johannes Ackermann, Bürgermeister
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WIR INFORMIEREN
Bewegungstreff  
im Freien für lebenslange  
Fitness im Alltag
Die Gemeinde Buggingen bietet für ALLE 
Einwohnerinnen und Einwohner jeden Dienstag von 10:00 
bis 10:45 Uhr den Bewegungstreff im Freien an – auch für 
Menschen ohne sportliche Vergangenheit. 

Im Bürgergarten hinter dem Rathaus werden Übungen an der fri-
schen Luft durchgeführt, die altbekannt und bewährt sind. Beque-
me Kleidung ist ausreichend, es ist keine Sportkleidung erforderlich. 

Die Teilnahme ist kostenlos, es sind keine Anmeldung und Ver-
einszugehörigkeit erforderlich. Wir bieten „Nichtsportlern“ im Alter 
die Möglichkeit, ihre Gesundheit möglichst lange zu erhalten und 
ihr Wohlbefinden zu steigern. Je nach Zeit, Lust und Laune einfach 
kommen.
 
Weitere Informationen bei
Gaby und Markus Gramespacher (Tel.: 07631 10925)
Marion Herrmann (Tel.: 07631 798235)

Fundbüro
Folgende Fundsache kann, während der üblichen 
Öffnungszeiten, auf dem Rathaus abgeholt werden:

• 1 Kette mit Anhänger (Herz mit Namen)

Geänderter Redaktionsschluss
Aufgrund der kommenden Feiertage wird der Redaktions-
schluss der folgenden Ausgaben vorverlegt:
 
Ausgabe Kalenderwoche 21 (23.05.2024)
Redaktionsschluss: Freitag, 17.05.2024 (10:00 Uhr)
 
Ausgabe Kalenderwoche 22 (30.05.2024)
Redaktionsschluss: Freitag, 24.05.2024 (10:00 Uhr)

Bekanntmachung
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 13.05.2024 um 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Buggingen
 
Tagesordnung
Öffentlich
1. Bürger fragen
2. Sitzungsniederschrift 

2.1. Sitzungsniederschrift der letzten öffentlichen Sitzung 
2.2. Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung

3. Beitritt der Gemeinde Buggingen in den Verein „KLIMAPARTNER Südbaden e.V.“
4. Landessanierungsprogramm „Buggingen Ortsmitte II“, Vorbereitende Untersuchungen
5. Landessanierungsprogramm „Buggingen Ortsmitte II“, Auftragsvergabe
6. Betreuungsangebote an der Grundschule Buggingen; Kooperation mit dem Caritas-Verband Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
7. Festplatzanschluss Festwiese; Auftragsvergabe Tiefbauarbeiten
8. Mitteilungen und Anfragen
 
Zur Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

gez. Johannes Ackermann, 
Bürgermeister

Errichtung von Hütten und anderen baulichen 
Anlagen im Außenbereich
Im Außenbereich ist unter anderem nach dem Baugesetzbuch 
grundsätzlich das Errichten von privat-, hobby- oder nebenerwerbs-
mäßig genutzten Gebäuden (z.B. Gartenhütten) und baulichen 
Anlagen sowie das Errichten von Zäunen, das Lagern von Geräten, 
Materialien und Holz, das Aufstellen von Regenwassertonnen, das 
Aufstellen von Grillkaminen und das Abstellen von Wohnwägen 
oder ähnliches unzulässig. Zum Außenbereich gehören alle Grund-
stücke, die nicht innerhalb eines Baugebiets oder im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile liegen.
 
Es handelt sich dabei meist um landwirtschaftliche Flächen, Äcker 
und Wiesen, auf denen nur privilegierte Vorhaben zulässig sind, die 
zum Beispiel einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb die-
nen. Sonstige Nutzungen, insbesondere Freizeit- oder gar Wohn-
nutzungen können außerdem auch zum Erhalt der freien Land-
schaft und Natur sowie deren Nutzbarkeit durch die Allgemeinheit 
aus naturschutz- und/oder wasserrechtlichen Gründen unzulässig 
sein.

Wer ein Grundstück im Außenbereich entgegen diesen Vorschriften 
nutzt, bebaut oder auch bereits bebaut hat, muss mit entspre-
chenden Sanktionen der zuständigen Behörden rechnen. In Ihrem 
eigenen Interesse sollten Sie daher alle unzulässigen Gebäude, bauli-
chen Anlagen, Zäune sowie Geräte und Lagerplätze usw. entfernen.
Weitere Auskünfte zur Nutzung und Bebauung von Grundstücken 
im Außenbereich erhalten Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder 
bei der Unteren Baurechtsbehörde des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Müllheim-Badenweiler.
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Wahlscheinantrag bequem per Internet
Zu den Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 kann die Er-
teilung eines Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. per E-Mail, 
Internet) oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemeindever-
waltung beantragt werden. Telefonische Anträge und Anträge per 
SMS sind nicht zulässig.

Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet 
auf unserer Homepage www.buggingen.de an. Beim Aufruf des 
Links https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/
km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag/in-
dex?ags=08315022 erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre 
Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen 
Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es off en, sich die 
Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift 
senden zu lassen. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benöti-
gen wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wähler-
nummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisier-
ten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch 
einen Hinweis.

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und ein-
fach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten sind hier bereits 
hinterlegt – Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und möglicherweise 
noch eine abweichende Versandadresse.

Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend per Amts-
botin bzw. Post zugestellt.

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT
Online-Seminar Gebäudesanierung – was gilt laut Gebäudeenergiegesetz?
Seit dem 1. Januar gilt das neue Gebäudeenergiegesetz, auch be-
kannt als GEG oder „Heizungsgesetz“. Welche Vorgaben gelten nun 
seitdem? Wie kann ich die Energiekosten meines Hauses dauerhaft 
senken? 

Welche Sanierungsmaßnahmen bringen am meisten, in welcher Rei-
henfolge sind sie sinnvoll, wie hängt das mit dem Thema Heizungs-
sanierung zusammen, welche Fördermöglichkeiten gibt es, wie geht 
man eine energetische Sanierung am besten an und wer kann dabei 
unterstützen? 

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im Rahmen des kos-
tenfreien Online-Seminars mit dem Titel „Energetisches Sanieren im 

Eigentum“, das vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald angebo-
ten werden. Die Energieagentur Regio Freiburg führt diese im Auf-
trag des Landkreises durch. 

Das Seminar fi ndet statt am Montag 13. Mai von 17:00 bis 18:30 Uhr, 
online via Zoom. Die Anmeldung erfolgt über die Website des Land-
ratsamtes unter der Adresse www.lkbh.de/klima unter dem Reiter 
Gebäude-Energieberatung. 

Hier fi nden sich auch eine Antwortsammlung auf häufi g gestellte 
Fragen und eine „Bauherrenmappe“, in der Informationen zu För-
dermöglichkeiten und rechtlichen Vorgaben bei der Gebäudesanie-
rung gesammelt sind.

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kön-
nen Sie auch formlos per E-Mail an susanne.schmidt@buggingen.de
einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Fa-
miliennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnan-
schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
das Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Susanne Schmidt, Tel.: 07631 180320, Fax: 07631 180339, 
susanne.schmidt@buggingen.de

Entsorgung von Grünschnitt
Vermehrt ist uns zugetragen worden, dass Anwohner Ihre Mahd auf 
dem Reitplatzgelände entsorgen. Dies stellt eine Ordnungswidrig-
keit nach dem Bußgeldkatalog Umwelt BW dar und wird zukünftig 
mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von bis zu 55 Euro geahndet.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie Grünschnitt 
an folgenden Stellen kostenlos abgeben können:

Grünschnitt-Sammelstelle Sulzburg
März bis Oktober: Freitag, 16:00 – 18:00 Uhr
Ganzjährig: Samstag, 14:00 – 16:00 Uhr
(Lage:  Betberg Richtung Sulzburg, vor Unterführung Landstraße 125)

Breisgau Kompost
März bis November: Montag – Donnerstag, 7:30 – 16:30 Uhr
Freitag, 7:30 – 18:00 Uhr
Samstag, 8.00 – 13.00 Uhr
(Lage: Industriegebiet Müllheim im Markgräfl erland, westlich der 
Bahnlinie)

ABFALLBESEITIGUNG

Wurde Ihre Mülltonne nicht geleert?
Sollte Ihr Müllgefäß nicht geleert werden, rufen Sie 
bitte direkt bei der Einsatzzentrale der Firma REMON-
DIS an (Tel.: 0761 515090). Bei Anliegen rund um die 
Gelbe Tonne wird Ihnen unter der Servicenummer von 
REMONDIS weitergeholfen (Tel.: 0800 1223255, gebüh-
renfrei). Bei allgemeinen Fragen zu Müllgefäßen u. ä.

Bitte wenden Sie sich an die Abfallberatung (Tel.: 0761 21878844).
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MATHILDE-HUNTSINGER-AMANN- 
KINDERGARTEN 
Gelungenes Jubiläumsfest im Mathilde-Huntsinger-Amann 
Kindergarten 

Am Sonntag, den 28.04.2024 hat der Mathilde-Huntsin-
ger-Amann-Kindergarten das große Jubiläumsfest 85+1 und 10 
Jahre im „neuen“ Haus gefeiert. Die Kinder und die Erzieherinnen 
haben die Geschichte des Kindergartens von der Entstehung bis 
heute mit einer Zeitmaschine nachgestellt. 

Mit allerliebst allemannischen Liedern und Texten, haben Sie für 
eine sehr unterhaltsame und kurzweilige Stimmung gesorgt. Der 
Elternbeirat hat eine selbst komponierten Jubiläumssong vorgetra-
gen, in den auch den ein oder anderen Besucher mit eingestimmt 
hat. Mit Kaffee, Kuchen und Grillwürsten, wurde auch wieder für 
Leib und Seele gesorgt.
 
In den Innenräumen der Einrichtung wurde eine Galerie mit Bildern 
und Gegenständen der vergangenen Jahre ausgestellt, auf denen 
sich der ein oder andere auch wieder gefunden hat. 

Im Garten konnte sich auf der Spielstraße ausgetobt werden.Zum 
Ende hin, wurde für die Kinder noch ein Theaterstück einiger El-
tern und Großeltern in der Winzerhalle aufgeführt. Ein schöner Ab-
schluss für ein sehr gelungenes Jubiläumsfest.
 
Vielen Dank an alle Organisatoren, Kuchenbäcker, Würstchen-Gril-
ler, Aufbauhelfer und unterstützende Vereine. Ein Großes Danke 
auch an die Erzieherinnen und Kinder, die sich sehr viel Mühe mit 
der tollen Zeitreise gemacht haben. 
Nancy Eckerlin, Elternbeirat

GRUNDSCHULE BUGGINGEN
Frühlingskonzert
des Männergesangsvereins mit den Schulkindern

Am Samstag, den 27.04.2024 fand in der Winzerhalle in Buggin-
gen-Seefelden das Frühlingskonzert des Männergesangsvereins ge-
meinsam mit dem Schulchor und der Ukulelen-AG der Grundschule 
Buggingen statt. Unter der Leitung des Dirigenten Mathias Untch 
und der Leiterin des Schulchores Imke Weinreich sowie der Leiterin 
der Ukulelen-AG Sabine Geerdes wurde ein bunter Reigen an fröhli-
chem Liedgut präsentiert.

Die Männer des Gesangsvereins und die Kinder der Grundschule 
Buggingen hatten viel Freude am gemeinsamen Singen und Musi-
zieren. Das begeisterte Publikum ließ sich von den wunderschönen 
Klängen verzaubern. Fröhliche Lieder wie „Komm und sing mit uns“, 
„Der Gummibär“, „Wenn der Elefant in die Disco geht“, „Alles Bana-
ne“ und „Ich hab ‘nen Floh“ ließen die Herzen der Zuschauer höher 
schlagen. Es war eine wahre Freude, den begeistert singenden Kin-
dern und Erwachsenen zuzuhören. Begleitet wurden die wunder-
baren Lieder von einem Pianisten sowie den Ukulele-spielenden 
Kindern, welche dieses wohlklingende Instrument in der Grund-
schulzeit erlernt haben.

Es war sehr beeindruckend, mit wieviel Begeisterung sowohl Groß 
als auch Klein mit dabei waren. Seit mehreren Jahren schon besteht 
die Kooperation des Männergesangsvereins mit dem Schulchor der 
Grundschule Buggingen. Als Zeichen der Anerkennung erhielten 
beide eine Urkunde für ihre gemeinsamen Aktionen. Diese Koope-
ration soll auf jeden Fall weiter bestehen bleiben und in Zukunft 
noch vertieft werden. Ein Hoch auf das gemeinsame Musizieren!
Melanie Huber, Schulleiterin

Raus aus der Schulbank und rein in den Zirkus 
Einführungstag zum Zirkusprojekt
„Wenn Lachen die beste Medizin ist, dann ist ein guter Clown der 
beste Arzt.“ Siegfried Wache. Die Turnhalle ist für Kinder zweifelsoh-
ne einer der beliebstesten Unterrichtsorte einer Schule. Besonders 
freuten sich die Bugginger Grundschüler aber am Montag, dem 29. 
April, als sie sich an jenem Schulvormittag in der Turnhalle zusam-
menfanden. 

KINDER,  SCHULE & BILDUNG
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Anlässlich des bevorstehenden Zirkusprojekts durfte sich die ge-
samte Schulgemeinschaft von den beiden Zirkuspädagogen Dirk 
und Norbert von „Mixtura Unica“ in die zauberhafte Welt des Zirkus 
entführen lassen. Schülerinnen und Schüler sowie die zahlreich er-
schienenen Eltern aus den Reihen des Elternbeirats, des Helfer- oder 
Freundeskreises konnten über 90 Minuten hinweg einem ebenso 
kurzweiligen wie spannenden Unterhaltungsprogramm beiwoh-
nen. 

Auf diese Weise entstand nicht nur ein Eindruck über die mannig-
faltigen Möglichkeiten, ein Zirkusprogramm zu gestalten. Vielmehr 
hatten einzelne Mutige bereits Gelegenheit, sich in einer der zahl-
reichen Zirkus-Disziplinen vor dem versammelten Publikum auszu-
probieren. Sei es bei der Jonglage oder in der Clownnummer mit 
dem ohne Motor fahrenden Motorradrowdy, sei es als Tigerkatze 
im gefährlichen Raubtiertrio oder sei es in luftiger Höhe als Artist 
am Tuch ... Allesamt waren die dargebotenen Kostproben geeignet, 
die Begeisterung und Freude der Kinder wie der Erwachsenen zu 
wecken.

Vor diesem Hintergrund freut sich die Grundschule Buggingen, 
vom 10. bis 14. Juni 2024 mit dem Team von Mixtura Unica in eine 
spannende und intensive Zirkuszeit einzutauchen. Über fünf Schul-
tage hinweg werden die Mädchen und Jungen in altersgemischten 
Kleingruppen zusammen mit ihren Betreuern (aus der Lehrerschaft 
oder einem engagierten Helferkreis) jeweils einen Zirkusbereich 
kennenlernen, sich darin üben und weiterentwickeln und zu guter 
Letzt eine Programmsequenz einstudieren. Im Team heißt es Neues 
wagen, auf einander achtgeben und die Stärken eines jeden zum 
Strahlen zu bringen.

Da solch ein Vorhaben viele, viele helfenden Hände und Unter-
stützer braucht, freuen wir uns sehr, zahlreiche Freiwillige aus den 
Reihen der Elternschaft hierfür gewonnen zu haben. Im Zuge der 
„Schnupperaufführung“ sowie der anschließenden Planungsge-
spräche, welche sich bis in den späten Nachmittag des 29.4. hin-
einzogen, konnte ein erster Fahrplan für die Zirkuswoche erstellt 
werden und wir danken allen ganz herzlich für ihr großzügiges Zeit-
geschenk und konstruktives Zutun. Die Kostbarkeit des „Zirkus Bug-
gilino Projekts“ wird nicht in den beiden – gewiss sehr spannenden 

VHS BUGGINGEN

– Vorführungen zum Ende der Zirkuswoche liegen (14.6.2024 um 
15:30 und 18:00 Uhr in der Karlheinz-Gerlach-Sporthalle). Denn wie 
so oft ist auch hier der Weg das Ziel. Und somit liegt die Wertigkeit 
für die Mädchen und Jungen in dem individuellen Entwicklungspro-
zess hin zu der Zirkusnummer. 
Freuen wir uns somit auf wunderschöne Zirkustage im Juni, wenn es 
heißt „Manege frei für die Buggilinos!“
Sibylle Schweiker

GEMEINDEBÜCHEREI

Hauptstr. 14, 79426 Buggingen,
Tel.: 07631 3875, E-Mail: buecherei-buggingen@t-online.de
 
Öffnungszeiten:
Montag 15:00 – 17:00 Uhr
Dienstag 15:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr
Freitag 09:30 – 11:30 Uhr
 
Bitte denken Sie auch daran, entliehene Medien zurückzubringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Bücherei-Team

Vorbei schauen – stöbern – ausleihen 
Wir haben wieder viele neue Bücher:
Paul, Korky; Thomas, Valerie: Zilly und Zingaro – 
Für immer beste Freunde
Die Geschichte, wie Zilly und Zingaro zu allerbesten Freunden wur-
den, ab 4 Jahre
Schütze, Andrea: Die wilden Waldhelden – 
Kaninchen in Not (Bd. 2)
Die vier heldenhaften Tierkinder, mit großen Herzen und kuschel-
weichem Fell, sind immer bereit jedem Kindergartenkind bei klei-
nen und großen Sorgen beizustehen. Ab 4 Jahre
 
Stewner, Tanya: Alea Aquarius – 
Die Botschaft des Regens (Bd. 5)
Alea und die Alpha Cru nehmen Kurs auf Frankreich, um dort Aleas 
Mutter Nelani zu treffen. Ob sie wirklich am geheimen Treffpunkt 
wartet? Und wird die Cru es schaffen, Doktor Orion abzuschütteln? 
Der fünfte Band der großen Meermädchen-Saga; ab 10 Jahre
 
Frie, Ewald: Ein Hof und elf Geschwister – 
Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben
Der Historiker Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie wie die 
stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversor-
gung und harter Knochenarbeit im Lauf der Sechzigerjahre in ra-
santem Tempo und doch ganz leise verschwunden ist

Volkshochschule Markgräflerland/Jugendkunstschule 
Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, Tel.: 07631 16686, Fax: 07631 16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, 
www.vhs-markgraeflerland.de 

Bürozeiten:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
 14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
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Malwerkstatt Acryl
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich auf eine schöp-
ferische Reise zu begeben, einfach von da aus wo jeder steht, in-
dividuell, achtsam, meditativ. Zu Beginn und zum Abschluss jedes 
Kursabends haben wir eine Runde, um uns einzustimmen und uns 
auszutauschen.
Montags, ab 03.06.2024, 18:00 – 20:30 Uhr, 5x
 
Tablet & Smartphone Workshop I, Grundlagen
Themen sind: Grundlagen der Bedienung, wichtige Sicherheitsein-
stellungen, WLAN & Mobiles Netz, Updates, individuelle persönliche 
Einstellungen, vorinstallierte Funktionen, Apps.
Donnerstag, 06.06.2024, 15:00 – 17:15 Uhr, 2x

Spargel auf chinesische Art / Kochkurs
In diesem Kochkurs lernen Sie zuerst die Grundschneidetechnik der 
chinesischen Küche. Danach werden Sie lernen, selbst drei verschie-
dene Speisen mit Spargel auf chinesische Art zuzubereiten. An-
schließend werden wir die Speisen gemeinsam in Ruhe genießen.
Donnerstag, 06.06.2024, 18:30 – 21:00 Uhr

Livestream – vhs.wissen live: Demokratie –  
Warum wir Experten (nicht) vertrauen
Online über Zoom
Der Referent, Prof. Dr. Michael Zürn, ist Direktor der Abteilung „Glo-
bal Governance“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) und Professor für Internationale Beziehungen an der 
Freien Universität Berlin.
Donnerstag, 06.06.2024, 19:30 – 21:00 Uhr
 
Sommer, Sonne, Draußenzeit – Summertime im Wald für 
Kinder von 6 – 11 Jahren
Drei Nachmittage lang sind wir im sommerlichen Wald und wollen 
voller Lebensfreude und Lebendigkeit in und mit der Natur kreativ 
werden, staunen, spielen und Neues entdecken.
Freitags, ab 07.06.2024, 15:00 – 18:00 Uhr, 3x
 
Wir bitten bei allen Angeboten um eine Anmeldung. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder
telefonisch.

VEREINSMITTEILUNGEN

BERGMANNSVEREIN BUGGINGEN E.V.

 
Veranstalter: Bergmannsverein Buggingen e.V. Alemannenring 4, 79426 Buggingen, www.bergmannsverein-buggingen.de 

Internationaler Museumstag 

 
Sonntag, 19. Mai 2024 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Besuchen Sie das Kalimuseum mit 
Schaustollen 

E  
 

Alemannenring 4,  
79426 Buggingen 

Eintritt frei !. 

SPIELVEREINIGUNG 09  
BUGGINGEN/SEEFELDEN E.V.
Spielpartien im grimmKüchen Stadion  
Buggingen/Seefelden
Freitag, 03.05.2024
• 18:00 Uhr, E-Junioren  

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden : SC Holzhausen
• 18:30 Uhr, C-Junioren 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden : SV Au-Wittnau
• 19:30 Uhr, B-Juniorinnen 

SG Obermünstertal : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden
• 20:00 Uhr, A-Junioren 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden : SG Simonswald  
Samstag, 04.05.2024
• 10:30 Uhr, D-Juniorinnen 

SV Blau-Weiss Wiehre Freiburg : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden
• 11:00 Uhr, D-Junioren 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden : VfR Merzhausen
• 11:30 Uhr, C-Juniorinnen 

JFV Dreisamtal : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden
• 13:00 Uhr, E-Junioren 

FC Bad Krozingen 3 : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 2
• 13:23 Uhr, E-Junioren 

Spvgg Gundelfingen/ Wildtal 3 : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 2
• 13:46 Uhr, E-Junioren 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 2 : SF Eintracht Freiburg 3
• 17:00 Uhr, Frauen 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden : SC Eichstetten
• 17:30 Uhr, C-Junioren 

Bahlinger SC 3 : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 2 

Sonntag, 05.05.2024
• 11:00 Uhr, Herren  

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 3 : SF Hügelheim 2
• 13:00 Uhr, Herren 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 2 : VfR Merzhausen 2
• 15:00 Uhr, Herren 

Spvgg 09 Buggingen/Seefelden : VfR Merzhausen 
 

Mittwoch, 08.05.2024
• 18:45 Uhr, Herren 

Spvgg Bollschweil-Sölden 2 : Spvgg 09 Buggingen/Seefelden 2
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Laufgruppe Buggingen/Seefelden
Wiesentäler Wasserlauf – Es läuft für eine gute Sache

Bereits der 10. Wiesentäler Wasserlauf startete am Samstag den 
27.04.2024. Der Lauf startete in der Wiesenquelle am Feldberg und 
erstreckte sich bis zur Mündung am Rhein. Die Gesamtstrecke sind 
59 km. Gelaufen wurde in einem gemeinsamen Tempo von 6.30 
min/km. Jede*r Läufer*in spendet pro gelaufenen Kilometer min-
destens einen Euro für Wasserbrunnen in Kamerun/Afrika. Ein wich-
tiger Schritt um diese Welt ein bisschen besser und gerechter zu 
machen.
Ewald, Kevin und Roman von der Laufgruppe Buggingen/Seefelden 
nahmen teil. Eine sehr sportliche Angelegenheit.

Wir verweisen noch auf unsere Anfängergruppen im Nordic Wal-
king und Joggen.
 

Die Jogging- und Nordic Walking-Gruppe trifft sich an den 
folgenden Tagen (bei Wind und Wetter)
• Mittwoch und Freitag um 18:30 Uhr
• Sonntag und Montag freies Training (nach Absprache in der 

App-Gruppe)
Gestartet wird in Buggingen vom Lindenplatz (katholische Kirche) 
aus. Es gibt unterschiedliche Leistungsgruppen. Jeder kann sich 
nach seinem Niveau einer Gruppe anschließen, so dass sich alle Läu-
ferinnen und Läufer entsprechend ihres Fitnesszustands wohlfüh-
len können.
 
Kontaktmöglichkeiten für zusätzliche Infos
Daniel Sommer (Tel.: 0170 2342033), Petra Huber 
(Tel.: 0157 72150180), kontakt@lg-buggingen.de, 
www.lg-buggingen.de
Anja Baumann

TENNIS-CLUB BUGGINGEN E.V.

S C H N U P P E R T A G
bbbeim eim eim TennisclubTennisclubTennisclub BuggingenBuggingenBuggingenBuggingen

für für für Kinder und Jugendliche zwischen Kinder und Jugendliche zwischen Kinder und Jugendliche zwischen Kinder und Jugendliche zwischen 
6 6 6 und 17 Jahrenund 17 Jahrenund 17 Jahren6 6 6 und 17 Jahrenund 17 Jahrenund 17 Jahren

11. Mai 2024 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Was erwartet dich?Was erwartet dich?Was erwartet dich?Was erwartet dich?
Warm

Was erwartet dich?Was erwartet dich?
WarmWarm-

Was erwartet dich?Was erwartet dich?Was erwartet dich?Was erwartet dich?Was erwartet dich?Was erwartet dich?
WarmWarm--Up Up Up Up 

(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)(Lauf ABC, Ballspiele, etc.)
Tennis BasicsTennis Basics

Freies Spiel

Anmeldung bis zum 08. Mai 2024 erforderlich!Anmeldung bis zum 08. Mai 2024 erforderlich!
Carmen 

Anmeldung bis zum 08. Mai 2024 erforderlich!Anmeldung bis zum 08. Mai 2024 erforderlich!
Carmen Barkowski: 0174/ 

Anmeldung bis zum 08. Mai 2024 erforderlich!Anmeldung bis zum 08. Mai 2024 erforderlich!
Barkowski: 0174/ 2165106 Carmen Carmen 

carmen
Carmen Carmen Carmen Carmen Barkowski: 0174/ Barkowski: 0174/ Barkowski: 0174/ Barkowski: 0174/ Barkowski: 0174/ Barkowski: 0174/ Carmen Carmen 

carmencarmen.barkowski@barkowski
Barkowski: 0174/ Barkowski: 0174/ 

.barkowski@barkowski.barkowski@barkowski-
2165106 2165106 2165106 2165106 2165106 2165106 2165106 2165106 

.barkowski@barkowski.barkowski@barkowski--planung.
2165106 2165106 

planung.planung.de

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
Tennisschule 

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
Tennisschule Tennisschule A

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
AACE

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
CECE A

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
AAAACADEMY

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
CADEMYCADEMY! 

Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die Auf euer Kommen freuen sich der TC Buggingen und die 
CADEMYCADEMY! ! ☺Tennisschule Tennisschule ACECECECE AACADEMYCADEMYCADEMYCADEMY! ☺☺☺

Schulstraße 7, 79426 Buggingen

Was solltest du mitbringen?Was solltest du mitbringen?Was solltest du mitbringen?
Sportschuhe mit glatten SohlenSportschuhe mit glatten Sohlen

TrinkenTrinken
gute Laune 

TrinkenTrinken
gute Laune gute Laune ☺

….............................................

BÜRGERVEREIN BUGGINGEN E.V.

Liebe Einwohnerschaft,
das Pfingstwochenende rückt mit großen Schritten näher und 
wir wollen wieder alle Brunnen der Gesamtgemeinde mit Blumen 
schmücken. Wer aktuell Blumen oder blühende Sträucher hat, etwas 
davon abgeben und uns unterstützen möchte, kann sich telefonisch 
bei Claudia Schlenker (Tel.: 07631 16556, auch AB) melden.
 
Mit freundlichen Grüßen
Bürgerverein Buggingen e.V.

EV. KIRCHENGEMEINDE  
BUGGINGEN-GRISSHEIM

Gottesdienste
Donnerstag, 9. Mai 2024
Christi Himmelfahrt
10:30 Uhr, Hügelheim, Rebhäusle: Zentraler 
Gottesdienst im Grünen
 
Sonntag, 12. Mai 2024
Jubiläumskonfirmation
10:30 Uhr, Buggingen, ev. Kirche: Gottes-
dienst mit Abendmahl (Pfr. Zeller)
 
Gemeindeveranstaltungen
Samstag, 11. Mai  2024
09:30 – 12:00 Uhr, Buggingen, Pfarrscheune: 
Kindertreff Herzliche Einladung zum Kin-

dertreff „Die Bibelentdecker“ für alle Kinder 
zwischen 5 und 12 Jahren. Wir freuen uns 
auf Euch! Euer Kindertreff-Team
Kontakt: Johanna Müller (Tel.: 07631 6418)
Nächstes Treffen: 15. Juni 2024
 
Mittwoch, 15. Mai 2024
18:00 Uhr, Buggingen, Pfarrscheune: Vorbe-
reitung Arbeit mit Kindern
 
Seelsorge
In seelsorglichen Angelegenheiten sind wir 
für Sie da. Kontaktaufnahme über Telefon 
(07631 2439) oder E-Mail 
(Bertram.Zeller@kbz.ekiba.de).

KIRCHENNACHRICHTEN

Evangelisches Pfarramt Buggingen
Hauptstraße 52, 79426 Buggingen 
Pfarrer Bertram Zeller
E-Mail: Bertram.Zeller@kbz.ekiba.de 
Pfarramtssekretärin Regina Fischer
E-Mail: Buggingen@kbz.ekiba.de 
Tel.: 07631 2439
Homepage: buggingen.ekbh.de 

Öffnungszeiten:
Montag     14:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch   10:00 – 12:00 Uhr
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EV. KIRCHENGEMEINDE  
BETBERG-SEEFELDEN

Evangelisches Pfarramt Betberg-Seefelden 
Kirchstraße 10 a
79426 Buggingen-Seefelden 
Pfarrer Dr. Dirk Kellner
Tel.: 0151 57935861 oder 07634 2896 
Sprechzeiten:
z. Zt. nur nach telefonischer Absprache

Pfarramt Seefelden
Pfarrsekretärin Anna Breisacher   
Tel.: 07634/2896, Mittwoch 8:30 – 12:00 Uhr 
E-Mail: Betberg-Seefelden@kbz.ekiba.de  
https://eki-betberg-seefelden.de

Donnerstag, 9. Mai 2024
Christi Himmelfahrt
10:00 Uhr, Betberg: Himmelfahrtsgottes-
dienst der Ev. Allianz Markgräflerland mit 
Uwe Schäfer. 

Im Anschluss laden wir zu einem fröhlichen 
Beisammensein mit Fingerfood und Geträn-
ken ein
 
Samstag, 11. Mai 2024
9:30 – 12:00 Uhr, Seefelden, Gemeindehaus: 
Kids-Treff für Kinder ab 5 Jahren
 
Sonntag, 12. Mai 2024
10:00 Uhr, Betberg: Gottesdienst mit Konfir-
mationsjubiläum mit Pfarrer Dirk Kellner
 
Dienstag, 14. Mai 2024
9:30 – 10:45 Uhr, Seefelden, Gemeindehaus: 
Krabbelgruppe

Weitere Informationen: 
Nadine Engler (Tel.: 0178 4626005)

20:00 – 21:15 Uhr: Tanzen – Gott zum Lob 
und uns zur Freude, mit Christine Klenk. 
Anmeldung bis Montag (E-Mail: christine.
klenk@gmail.com, Tel.: 07631 9319184).

KATH. KIRCHENGEMEINDE  
ST. MARIEN

Katholisches Pfarramt Heitersheim
Johanniterstraße 74, 79423 Heitersheim
Tel.: 07634 551615 (auch Anrufbeantworter)
Fax: 07634 551628
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de

Öffnungszeiten:
Montag  9:00 – 11:00 Uhr
 15:00 – 17:00 Uhr
Dienstag  9:00 – 11:00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag  9:00 – 11:00 Uhr
 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag  9:00 – 11:00 Uhr

In den Schulferien nachmittags geschlossen.

Samstag, 11. Mai 2024
18:00 Uhr, Sulzburg: Sonntagvorabendmesse
 
Sonntag, 12. Mai 2024
09:00 Uhr, Eschbach: Messfeier
10:45 Uhr, Heitersheim: Messfeier
12:00 Uhr, Heitersheim: 
Tauffeier für Finja Luisa Charlotte Muth, 
Cataleya Foti, Fiona Viesel
19:00 Uhr, Heitersheim: 
Maiandacht gestaltet von den kfd-Frauen
19:00 Uhr, Eschbach: Maiandacht
 
Dienstag, 14. Mai 2024
16:30 Uhr, Heitersheim, 
Friedrich-Schäfer-Haus: Messfeier
17:30 Uhr, Eschbach: Rosenkranz
18:00 Uhr, Eschbach: Messfeier 
(für Dr. Karl-Heinz Vogt)

Mittwoch, 15. Mai 2024
07:30 Uhr, Ballrechten: Rosenkranz
08:00 Uhr, Ballrechten: Messfeier
 
Donnerstag, 16. Mai 2024
09:00 Uhr, Heitersheim, Pfarrsaal: Wort-Got-
tes-Feier der Frauen

Freitag, 17. Mai 2024
17:30 Uhr, Heitersheim: Rosenkranz
18:00 Uhr, Heitersheim: Messfeier (für Mein-
rad Willin und verstorbene Angehörige der 
Familien Willin, Rinderspacher und Zipfel)
 
Samstag, 18. Mai 2024
14:00 Uhr, Ballrechten: 
Trauung von Jasmin Haas und Tim Späth
18:00 Uhr, Buggingen: Sonntagvorabend-
messe zum Hochfest von Pfingsten, mitge-
staltet von der Lobpreisband
 
Sonntag, 19. Mai 2024
Pfingstsonntag
09:00 Uhr, Ballrechten: Messfeier zum Hoch-
fest von Pfingsten
10:45 Uhr, Heitersheim: 
Messfeier zum Hochfest von Pfingsten, mit-
gestaltet vom Kirchenchor
 
Montag, 20. Mai 2024
Pfingstmontag
09:00 Uhr, Eschbach: Messfeier zum 
Pfingstmontag
10:30 Uhr, Heitersheim: 
ökumenischer Gottesdienst im Pfarrhof 
(bei schlechtem Wetter in der Kirche)
19:00 Uhr, Heitersheim: 
Maiandacht am Bildstöckle (vor dem Schüt-
zenhaus) für Sitzgelegenheiten wird ge-
sorgt (bei schlechtem Wetter in der Kirche)

CHRISTENGEMEINDE  
BETHEL

Bäckerei Woerner, Gartenstraße 1, 
79426 Buggingen, Tel.: 07631 2733

Gottesdienst
Sonntags, 18:00 Uhr
 
Bibelstudium
Donnerstags, 18:00 Uhr

FÜR SIE NOTIERT
Schwarzwaldverein Sulzbachtal e.V.
Bundesweiter Tag des Wanderns
Dienstag, 14.05.2024
Bitte informieren Sie sich in der örtlichen Presse oder im Internet 
über die angebotenen Veranstaltungen der verschiedenen Orts-
gruppen oder des Hauptvereins!
 
Abenteuer-Wanderung
Sonntag, 26.05.2024
Wanderung: Col de la Schlucht – Frankenthal  (Einkehr) – Le Hohneck 
– Haut de Falimont – Col de la Schlucht
Wanderzeit: ca. 4 – 5 Stunden, Wegstrecke: ca. 11 km, ca. 550 Hm, 
sehr felsig. Treffpunkt: Sulzburg, Marktplatz, 9:00 Uhr. Mit PKW-Fahr-
gemeinschaften nach Frankreich Munster D417. Rucksackvesper 

und Einkehr. Festes Schuhwerk, gute Kondition erforderlich
Führung: Martin Straub
Anmeldung bis 24.05.2024 bei Herta Fafara (Tel.: 07634 8677)
 
Orgelwanderung mit Orgelkonzert
Fronleichnam, Donnerstag, 30.05.2024
Wanderung: Zu den Kirchen in St.Ilgen – Laufen – Sulzburg. In jeder 
Kirche findet ein Orgelkonzert statt.
Wegstrecke: ca. 9 km, Wanderzeit: ca. 2 Stunden, Rundwanderung
Treffpunkt: Sulzburg, Marktplatz, 12:30 Uhr
Bei heißem Wetter bitte Kopfbedeckung und Trinkflasche mitbrin-
gen! Führung: Armin Imgraben
Gäste sind herzlich willkommen!
Aktuelle Hinweise und Änderungen sind auf unserer Homepage 
unter www.schwarzwaldverein-sulzbachtal.de ersichtlich.
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Die Parkinson-Selbsthilfegruppe informiert
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Regional-
gruppe Freiburg der deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) trifft 
sich am Montag, 13. Mai 2024 um 15.00 Uhr im Parkstift St. Ulrich, 
Hebelstr. 18, 79189 Bad Krozingen.
 
Frau Barbara Stahl stellt das Bewegungskonzept Kinaesthetics 
vor. Hierbei handelt es sich um eine Schulung, bei der sowohl für 
pflegende Angehörige als auch für den Parkinson-Patienten ver-
mittelt wird, sich im Alltag so zu bewegen, dass Gesundheit und Le-
bensqualität effektiv gefördert werden.Betroffene, deren Angehöri-
ge und Interessierte (auch Nicht-Mitglieder der dPV) sind dazu wie 
immer herzlich eingeladen (bitte unverbindliche Anmeldung per 
Telefon oder E-Mail). Der Eintritt ist frei. Weitere Infos erteilt Uschi 
Daniel (Tel.: 07633 81522, E-Mail: wolfgang.daniel2@freenet.de).

Die Agentur für Arbeit informiert
Grenzen überschreiten für Bildung und Studium: 
Deutsch-französische Berufsberatung im BiZ
Am Donnerstag, 16. Mai, informiert die französische Berufsberatung 
im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Freiburg, 
Lehener Straße 77, über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in 
Frankreich.

Die oberrheinische Region bietet auch grenzüberschreitend her-
vorragende Möglichkeiten zur Ausbildung und Erweiterung des 
persönlichen Horizonts. Mit einem Berufs- oder Studienabschluss 
in Frankreich vertieft man zudem Sprache und Kultur des regional 
wichtigsten Nachbarn. Frankreichinteressierte können sich wahl-
weise in deutscher oder französischer Sprache individuell beraten 
lassen. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich 
(E-Mail: freiburg.biz@arbeitsagentur.de).

Der Sozialverband vdk informiert
Beratung im Sozialrecht
Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in 
Müllheim mit Andrea Biehler findet am Dienstag, den 14. Mai  
von 14 bis 17 Uhr im Rathaus, Bismarckstraße 3 statt.

Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsgebiete 
aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, Renten-, 
Arbeitslosen und Pflegeversicherung). 

Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- und so-
zialen Entschädigungsrecht als auch in der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende und im Alter vertreten. Eine vorherige Terminverein-
barung ist erforderlich 
(Tel.: 0761 504490).



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
BODEN UND BELAG: 
Mit einem Sparschäler oder Messer vorsichtig die 
dünne Haut von den Rhabarberstangen entfernen. 
Dann den Rhabarber in mundgerechte Stücke schnei-
den (2 bis 3 cm). Kurz beiseite stellen. Die Butter und 
den Zucker in einer Teigschüssel aufschlagen, Eier 
und Eigelbe nach und nach unterheben. Dann Mehl, 
Speisestärke, Vanillezucker und Backpulver noch 
dazu und verrühren – nur so lange, bis ein glatter 
Teig vorhanden ist. Nun den Teig in die Springform 
füllen, glatt streichen. Darüber dann direkt vor dem 
Backen die Rhabarberstücke geben, gut verteilen. 
Bei 175°C Ober-/Unterhitze (155°C Umluft) rund 25 
Min. im Ofen (ohne Vorheizen!) backen.

BAISER:
Eiweiß steif schlagen, dazu am besten einen Handmi-
xer mit Rührbesenaufsatz nehmen. Zucker einrieseln 
lassen und weiterschlagen. Baiser-Mischung in einen 
Spritzbeutel mit Lochtülle (6-8 mm) füllen. Kuchen 
nach Ende der ersten 25 Min. Backzeit aus dem 
Ofen nehmen (Backofentüre danach sofort wieder 
schließen!). Baiser-Masse auf dem Kuchen mit Hilfe 
des Spritzbeutels dekorativ aufbringen. Dann den 
Kuchen im Ofen 20 Min. fertigbacken.

ALTERNATIV: 
Wer einen Küchen-Bunsenbrenner besitzt, der kann 
den Kuchen auch sofort 40 Min. fertigbacken. Dann 
die Baiser-Masse im Spritzbeutel aufbringen und 
mit dem Bunsenbrenner abfl ämmen – fertig ist 
der Rhabarberkuchen-Traum (die zweite Backzeit 
erübrigt sich in diesem Fall).

Tipps & Tricks
Unbedingt die angegebene Menge 

Zucker einhalten, denn nur so wird die 

Baiser-Haube auch knusprig. Kuchen mit Baiser 

kann man im Kühlschrank max. zwei bis drei Tage 

aufbewahren. Um Eischnee steif zu bekommen, 

das Eiweiß erst ca. eine Min. lang auf mittlerer 

Stufe schaumig schlagen, dann auf höchster Stu-

fe weiterschlagen. Aus Baiser können z. B. auch 

Tortenböden, Meringuen oder die australi-

sche/neuseeländische Kreation „Pavlova“ 

(ausgehöhlt, mit Früchten und Sahne 

gefüllt) hergestellt werden.

19
20

24

RHABARBERKUCHEN-TRAUM 
MIT KNUSPRIGER BAISER-HAUBE 

ZUTATEN 
FÜR 12 STÜCKE
BODEN UND BELAG
600 g Rhabarber
150 g weiche Butter
125 g Zucker
2 Eier
3 Eigelb
150 g Mehl 
75 g Speisestärke
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL Backpulver

BAISER
3 Eiweiß
175 g Zucker

ALTERNATIV
1 Küchenbunsenbrenner

AUSSERDEM: 
26er Springform, 
Spritzbeutel



Wir suchen zur Verstärkung unseres Gartenpflege-Teams eine 
freundliche, ehrliche, zuverlässige und belastbare Pflegekraft in 
Voll- oder Teilzeit mit Berufserfahrung und Führerschein. 

Wenn du Lust auf ein ebensolches Team hast dann melde dich 
gerne unter 07633/9299870 oder h.nunnenmacher@t-online.de

Gärtner/in 

gesucht

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Servicemitarbeiter, Koch/Köchin 
sowie Küchenhilfen

sowohl in Teilzeit als auch in Festanstellung.

Berghofstüble  Bad Bellingen • Tel. 07635/1293  

MFA für große neurologisch-psychiatrische Gemeinschafts-
praxis im Herz-Zentrum in Teilzeit/Vollzeit gesucht,

auch Quereinstieg möglich. Wir bieten einen interessanten und 
vielseitigen Arbeitsplatz in einem sehr netten und engagierten 
Team. Unsere Praxis ist modern ausgestattet, im Neubau des UHZ.

Wir bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Neben einer
angemessenen Vergütung sind vielfältige Zusatzleistungen möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   info@nph-badkrozingen.de

Wir suchen einen
Mitarbeiter (m/w/d) 

für die Rezeption 
in Teilzeit.

Tel. 07631 / 60 75 

Stellplatz für Campervan gesucht
Wir suchen einen Stellplatz: min. 3m x 7m, gerne überdacht 
(Höhe 3m)  H.Knau, Mobil: 0151 - 289 719 64

+49 176 / 41 89 87 08

KTM Duke 125
Verkaufe KTM Duke, 125 ccm, KM 27500, tolles Anfänger-
motorrad in gutem Zustand, Bj. 2017, Kraftsto� art: Benzin, ABS, 
Elektrostarter, Antriebsart: Kette. In Heitersheim, VB 2.200,-

An alle Camper!
Rentner sucht ein gepflegtes Wohnmobil evtl. auch einen 
Campingbus bis 45.000 € zum Kauf. Schön wäre ein Festbett.

Tel. 0175 89 70 591

KENNEN SIE 

SCHON UNSERE 

DRUCKEREI?

WIR DRUCKEN ALLES 

AUSSER GELD!


Fehlt Ihnen 

noch Ihr 
Plakat für 

diesen 
Rahmen?

Wir erstellen 
Ihnen gerne ein 
unverbindliches 

Angebot!

print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781 47 44 71 50
Familie Pauluna



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.

664+2=






